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I O I Zur Weltlage [ Q |

i. Neutralität und Abrüftung der Schweiz.
Unfere fogenannte Neutralität und die damit in falfche Beziehung gefetzte

Londoner Erklärung find, wie man weiß, eine der fefteften Burgen derjenigen
Schweizer geworden, die zu allem bereit find, was man will, nur nicht zu einer
Verminderung oder gar Befeitigung unferer wunderbaren Armee, in der fich
für fie im Gegenteil immer mehr die Schweiz verkörpert. Dem gegenüber ift
es von großer Bedeutung, gerade über diefes Problem einen Mann zu vernehmen,

der kein Sozialift und kein Antimilitarift, wohl aber einer der Aller-
kompetenteften (neben Max Huber gewiß der Kompetenteste überhaupt)
gerade in diefer Sache ift und dazu weitaus der Erfte und Belle in der Beurteilung

außenpolitifcher Probleme, über den die Schweiz heute verfügt. Es ift
William Martin, der weitbekannte Verfaffer der weltpolitifchen Leitartikel des

„Journal de Genève", dazu des Buches: „Les hommes d'Etat pendant la guerre"
(das feine Autorität in diefen Dingen glänzend beftätigt) und einer ausgezeichneten,

der von de Reynold jedenfalls bei weitem überlegenen Gefchichte der
Schweiz. Diefer Mann äußert fich in den „Cahiers protestants" zu unferm
Problem folgendermaßen:

Welches ift der Zweck einer Armee? Wenn man die Diskuffionen
lieft, die fich darüber in unfern Zeitungen abfpielen, könnte man
auf den Gedanken kommen, daß die Mehrzahl der Schweizer fich
diefe Frage noch nie gefleht habe. Wenn eine Armee nicht für den

Angriff beftimmt ift — und niemand wird beflreiten können, daß
dies in der Schweiz der Fall ift — dann hat fie nur einen Zweck: die

Verteidigung des Landes. Aber diefe kann niemals einzig durch die
Armee gefichert werden; auch in dem noch unorganifchen Europa
vor dem Kriege ift es keinem Lande in den Sinn gekommen, von der
Armee allein die Verbürgung feiner Sicherheit zu verlangen. Die
Rüftungen find ftets durch eine Reihe von rechtlichen Garantien,
Verträgen, Bündniffen und fo fort ergänzt worden. Die Armee kann
diefen Garantien bloß eine Zufatzkraft beifügen.

Welches war die Lage der Schweiz vor dem Kriege? Sie genoß,
wie man weiß, eine ewige Neutralität, wie fie aus den Verträgen
von 1815 erwachfen war. Diefe Neutralität bedeutete, in politifchen
Ausdrücken zufammengefaßt, daß die Schweiz darauf verzichtete,
gegen irgend einen andern Staat Krieg zu führen. Dafür verpflichteten

fich gewiffe Staaten, fie nicht anzugreifen und verfprachen ihr
für den Fall, daß fie gegen ihren Willen in einen Krieg verwickelt
würde, fie gegen ihren Angreifer nicht allein zu laffen.

Wenn wir nun die heutige Lage der Welt ins Auge faffen, fo
drängt fich eine erfte Feftflellung auf: Das Syftem der fchweizerifchen

Neutralität ift in gewiffem Sinne geradezu der Rahmen des

neuen Europa geworden. Alle Staaten haben durch den Völkerbundsvertrag

und den Kellogg-Pakt auf den Krieg Verzicht geleiftet und
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haben fich überdies verfprochen, für den Fall, daß einer von ihnen
feiner Verpflichtung untreu würde, fich gegen ihn zu verbünden.
Zwifchen der Neutralität der Schweiz vor dem Kriege und dem
Völkerbund befleht ein Unterfchied des Grades, aber durchaus nicht
des Wefens. Dazu ift, auf unfere dringende Bitte hin, die fchweize-
rifche Neutralität im Schöße des Völkerbundes beibehalten worden.

Wenn wir nun die Sicherheit, welche die Schweiz vor dem Kriege
genoß, mit derjenigen vergleichen, welche fie heute befitzt, fo ift
Folgendes feftzuftellen:

i. Das Rifiko, in einen Krieg hineingezogen zu werden, hat für
uns fehr ftark abgenommen. Der Krieg war früher für alle Staaten,
außer dem unfrigen, das anerkannte gefetzliche Mittel für die fieg-
reiche Durchfetzung ihrer nationalen Intereffen; die Möglichkeit des

Krieges war damals geradezu die Grundlage der internationalen
Beziehungen. Diefe Möglichkeit belaftete uns mit dem Rifiko, häufig
in die Kriege der Andern verftrickt zu werden. An diefem Punkte
ift der Unterfchied von einft und heute fehr groß, infofern als die
Wahrfcheinlichkeit der Kriege ftark abgenommen hat.

2. Wenn trotzdem ein Krieg ausbräche, fo wäre die Schweiz in der
Lage, eine doppelte Bürgfchaft zu befitzen: ihre aufrecht erhaltene
Neutralität, welche für die Signatarftaaten der Verträge von 1815
verbindlich bleibt und dazu die kollektive Bürgfchaft, welche die
Glieder des Völkerbundes genießen. Wenn die Schweiz angegriffen
würde, dann würde fie nicht nur durch die paar Großmächte
verteidigt, die beim zweiten Vertrag von Paris ihre Neutralität
anerkannt haben, fondern durch die Gefamtheit der europäifchen Staaten.

Dabei haben wir noch gar nicht davon geredet, daß der Sitz
des Völkerbundes in unferm Lande uns noch eine weitere Bürgfchaft
gewährt.

3. Die Armeen unferer Nachbarn haben fich ftark vermindert.
Die deutfche Armee ift von 782 000 auf 99 000 Mann herabgefun-
ken; die öfterreichifche von 415 000 auf 20 000 Mann, während die
franzöfifche und italienifche, wenn auch in geringeren Proportionen
vermindert, doch auch zahlenmäßig kleiner find als fie vor dem
Kriege waren.

Man wird vielleicht einwenden, daß das wenig zu bedeuten habe,
da die fchweizerifche Armee eben doch kleiner geblieben fei. Aber
damit wirft man überhaupt das Problem der Wirkfamkeit unferer
Rüftungen gegenüber flärkeren Armeen auf; man wird mir wohl
erlauben, ihm hier nicht nachzugehen.

Kurz gefagt: die Sicherheit der Schweiz ift fehr ftark gewachfen,
wenn wir fie mit derjenigen vergleichen, die wir anno 1914 befaßen.

Aber man wird mir einwenden: „Werden diefe Verträge, aus
denen du ein folches Wefen machfl, auch angewendet werden?" Ich
meine, diefe Frage dürfe, foweit die Schweiz in Betracht kommt,
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durchaus bejaht werden. Denn, wenn unfere Neutralität keinen
andern Wert hätte, fo doch diefen, daß ein Krieg, in den wir verwickelt
würden, klar und unzweifelhaft den Charakter des Angriffs bekäme
und es dem Völkerbund unmöglich wäre, dies nicht einftimmig
anzuerkennen und damit die Sanktionen von Artikel 6 des Paktes in
Bewegung zu fetzen.

Wie kommt es, daß die gleichen Leute, die daran zweifeln, diefe
Frage niemals in Bezug auf die Verträge von 1815 gefleht zu haben?
Wie hat man denn das Schweizervolk während eines Jahrhunderts
glauben machen können, daß es durch feine Neutralität wirkfam
befchützt fei, um heute in ihm Zweifel zu erwecken, ob es durch
Verträge ähnlicher Art gefchützt fei, einzig darum, weil eine viel größere
Zahl von Staaten fie unterfchrieben hat? Wenn man nicht an die
Verträge glaubt, dann ill das internationale Leben unmöglich und die
Exiftenz der kleinen Länder unaufhörlich bedroht; wenn man aber
daran glaubt, dann befleht kein Grund, an die Verträge von 1919
weniger als an die von 1815 zu glauben.

Die Armee hat zum Zwecke, die Sicherheit zu verbürgen; das
Maß der Sicherheit hat alfo das Maß der Rüftungen wefentlich mit-
zubeflimmen. Das ifts, was der Artikel 8 des Völkerbundspaktes
behauptet. Daraus folgt notwendig, daß einer erhöhten Sicherheit
verminderte Rüftungen zu entfprechen haben und darum der Beftand
der fchweizerifchen Armee herabgefetzt werden muß.

Hier flößen wir freilich auf einen neuen Einwand: „Du ver-
giffeft," erklärt man, „daß die Schweiz fich in London verpflichtet
hat, fich felbft zu verteidigen. Sie ift darum nicht Herrin ihrer
Rüftungen. Sie muß diefe auf einer Höhe erhalten, die ihr ermöglicht,
allein einem allfälligen Angriff zu widerflehen."

Ich habe felbft, damals als einziger fchweizerifcher Beamter des

Völkerbundsfekretariates, an der Ausarbeitung der Londoner
Erklärung teilgenommen und kann feftflellen, daß nach der Auffaffung
der Mitglieder des Rates, vor allem gerade Lord Balfours, der in
diefer Angelegenheit Berich terflatter war, diefe Erklärung niemals
den Sinn gehabt hat, den man ihr in der Schweiz gibt. Sie hat nicht
fagen wollen, daß wir allein unfer Territorium zu verteidigen hätten,

denn diefe Verpflichtung liegt nicht in unferer überlieferten
Neutralität, welche ja in London gerade aufrecht erhalten worden
ift. Wenn wir eine folche Verpflichtung übernommen hätten, dann
hätten wir die bisherige Auffaffung der Neutralität einer fehr ftarken
Veränderung unterworfen, einer Veränderung, über die felbftverftändlich

die Bundesverfammlung und das Volk hätten befragt werden

muffen. Ueberdies hätten wir dann mit einem Federftrich unfere
Souveränität preisgegeben, denn wie ftünde es mit der Unabhängigkeit

eines Landes, das wohl das Recht hätte, feine militärifchen Aus-
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gaben zu vermehren, das aber die Verpflichtung übernommen hätte,
fie nicht zu vermindern?

Es ift mit Händen zu greifen, daß die Londoner Erklärung nicht
diefen Sinn haben kann. „Aber welches," wird man fragen, „ift
denn ihre Tragweite?" Die Antwort auf diefe Frage ift fehr
einfach. Der Völkerbundsrat, der im Grunde gegen unfere Neutralität
war, weil fie in das Syftem des Paktes eine Brefche fchlug, hat fie
bloß aus politifchen Klugheitsgründen beftätigt, weil er fonft einem
verneinenden Ausfall der Abftimmung über den Eintritt der Schweiz
in den Völkerbund hätte befürchten muffen. Er hat in dem Augenblick,

wor er, mit äußerftem Widerftreben, uns ein Privilegium
gewährte, einzig daran gedacht, feine Tragweite und feine Grenzen
genau zu beftimmen. Darum hat er darauf gehalten, auszufprechen
daß die Schweiz einzig von einer aktiven Beteiligung an militärifchen
Sanktionen des Völkerbundes außerhalb ihrer Grenzen und von der
Verpflichtung, fremde Truppen durch fein Gebiet ziehen zu laffen,
befreit fei.

Gleichzeitig hat er genau feftgelegt, daß diefes Privileg fich nicht
auf die andern Verpflichtungen der Glieder des Völkerbundes
bezögen, das heißt, daß die Schweiz an den Sanktionen wirtfchaftlicher
Natur teilnehmen und und im Falle eines Angriffs ihr Gebiet
verteidigen müßte.

Das bedeutet nicht, daß fie fich allein verteidigen foil, ohne auf
die Hilfe von irgend jemanden zählen zu dürfen, fondern einfach,
daß fie fich fchützen foil, in Erwartung der Hilfe, die im Artikel 16
des Völkerbundspaktes vorgefehen ill. Wir find nicht in einer andern
Lage, als die übrigen Mitglieder des Völkerbundes; wir find
vielmehr in Bezug auf diefen Punkt genau in der gleichen Lage wie
alle Andern. Die Folge davon ift, daß wir angefichts der Bemühungen

des Völkerbundes um die Abrüftung nicht eine befondere
Verpflichtung, aber erft recht auch keine Privilegien befitzen. Wir können

und follen uns daran im gleichen Maße wie die übrigen Staaten
beteiligen.

Es wäre fehr unangebracht, wenn man ohne Widerlegung eine
Auffaffung fich feftfetzen ließe, die unferem Volke einen falfchen
Begriff von unfern internationalen Verpflichtungen beizubringen
droht, die eines Tages der Schweiz Enttäufchungen bereiten und
vielleicht fogar einen Konflikt zwifchen unferem Lande und dem
Völkerbunde herbeiführen könnte, weil diefer die Erklärung vom
13. Februar 1920 in einem fehr viel engeren Sinne verlieht als unfere
Regierung.

Die einzige Schlußfolgerung, die wir aus der Londoner Erklärung
und der Gefamtheit der internationalen Verpflichtungen, die wir
eingegangen find, ziehen dürfen, ift die, daß die Schweiz zwar nicht
juriflifch zur Abrüftung verpflichtet ift, aber dafür durchaus die Frei-
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heit hat, und daß die Abrüftung für fie von wefentlicher Bedeutung
ift. Gewiffe Anhänger der Abrüftung weifen nachdrücklich auf das

Beifpiel hin, das wir den andern Ländern gäben, wenn wir die Waffen,

die wir uns gefchmiedet, felbft wegwürfen. Die Wirkfamkeit
diefes Beifpiels kann bezweifelt werden. Aber es befteht ein anderes,
das wir alle Tage geben, und diefes ift ficher nicht ungefährlich. Wie oft
habe ich nicht Vertreter von Ländern, deren Grenzen bedroht find, wie
zum Beifpiel die der baltifchen Staaten, Polens oder Rumäniens, fagen
hören: „Wie? die Schweiz, die eine vollkommene Sicherheit genießt,
deren Neutralität durch zwei fich über einander aufbauende Syfleme
von Sanktionen gefchützt ift, deren Territorium niemand bedroht und
die mit niemand auch nur politifche Konflikte hat, glaubt, ihre Rüftungen

auch nicht im kleinften Maße verringern zu dürfen. Sie glaubt fie
fogar vermehren zu muffen! Und in dem Augenblick, wo das gefchieht,
verlangt man von uns, deren Lage fo viel gefährlicher ift, daß wir an
der Abrüftung mitwirken. Unmöglich!" Mag fein, daß das pofitive
Beifpiel, das wir gäben, unwirkfam wäre, das negative, das wir
geben, indem wir unfere militärifchen Ausgaben vergrößern, ift nur
allzu wirkfam.1)

Auf alle Fälle ift gegenüber dem Problem der Abrüftung, das
durch die internationalen Inftanzen gefleht wird, Abftinenz und
Gleichgültigkeit die fchlimmfte aller Haltungen. Jedesmal, wenn
man in der dritten Kommiffion der Verfammlung fich die fchweizerifchen

Delegierten erheben fieht, um zu erklären, daß die Abrüftung
die Schweiz wegen ihrer Neutralität nicht intereffiere, geht ein
diskretes Lächeln über die Lippen ihrer Hörer. Man follte fich in der
internationalen Politik vor Argumenten hüten, die niemanden
überzeugen außer denjenigen, die fie vorbringen. William Martin.

z. Große Aktion der Frauenliga für die Abrüftung.
Die Frauenliga für Frieden und Freiheit veranstaltet auf den Herbft in der

ganzen Welt einen großen Feldzug für die Abrüftung. Er wird durch die
folgenden Dokumente gekennzeichnet. Wir bitten unfere Lefer, diefer Sache die
ernftefte Aufmerkfamkeit zu fchenken.

I.
Die Enthüllungen von Gelehrten und Technikern der verfchiedenen

Länder haben den Beweis erbracht:
Daß die wiffenfchaftlichen Kriegsmethoden die nationale

Verteidigung und den Schutz der Zivilbevölkerung illuforifch gemacht
haben und

Daß ein neuer Krieg die gegenfeitige Ausrottung eines großen

1) Man vergleiche dazu die' Berufung auf unfer negatives Beifpiel durch den
ehemaligen deutfchen Reichswehrminifter Geßler, von der feinerzeit in den
„Neuen Wegen" berichtet worden ift. D. Red.
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J v-v ¦

Teiles der Zivilbevölkerung durch Feuer, Gift und Bakterien
bedeuten würde.

Ganze Völker find in Gefahr.
Wißen Sie, was ein neuer Krieg mit den Zerftörungsmitteln, die

die Wiffenfchaft täglich vervollkommnet, bedeuten würde?
Wißen Sie, was ein neuer Krieg mit den Zerftörungsmitteln, die

die Wiffenfchaft täglich vervollkommnet, bedeuten würde?
Wißen Sie, daß künftig der Krieg für niemanden mehr Gewinn

bringt, weil nicht nur die Waffen-, Munitions- und Lebensmitteldepots,

fondern auch alle wichtigen induftriellen Zentren, die Ziel-
fcheibe der Angriffe fein würden? Dadurch würde der vollftändige
Ruin der Induftrie herbeigeführt werden.

Wißen Sie, daß Bombengefchwader gleichzeitig Städte wie London,

New-York, Paris, Berlin zerftören können?
Wißen Sie, daß die Giftgafe nicht nur den menfchlichen

Organismus plötzlich oder nach unfäglichen Leiden zerftören, fondern
auch in die Tiefe des Bodens eindringen und Erde und Waffer
vergiften?

Wißen Sie, daß die Brandbomben durch chemifche Prozeffe
Temperaturen von 3000 Grad Celfius erzeugen können und damit
Vernichtung alles Lebenden bedeuten, das bis dahin der Wirkung der
Giftgafe entgangen ift?

Trotz den offiziellen Friedensverficherungen ift die Kriegsgefahr
auf der ganzen Welt nie ernfter und vielgeftaltiger gewefen als jetzt.
Werden die Völker es zulaffen, daß die Regierungen folche
Vernichtungskriege vorbereiten?
Völker, vereinigt euch und beweift euren Friedenswillen durch die

Forderung der allgemeinen Abrüftung!

II.
Der Krieg ift geächtet, deshalb fordern wir die Aechtung der

Kriegsmittel!
La guerre est mise hors la loi. Exigeons la mise hors la loi des

moyens de guerre!
War is renounced, let us renounce armaments!
Internationale Kundgebung für die Weltabrüflung.

Die unterzeichneten Männer und Frauen in und außerhalb der
Parteien find überzeugt:

Daß die jetzige Rüftungspolitik den Völkern keine Sicherheit
gewährt und alle Staaten zugleich dem wirtfchaftlichen Ruin entgegenführt,

Daß diefe Politik einen neuen Krieg unvermeidlich macht,
Daß in Zukunft jeder Krieg ein Vernichtungskrieg fein wird,
Daß die Friedenserklärungen der Regierungen zwecklos bleiben,
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folange die gleichen Regierungen die Abrüftung immer wieder hin-
ausfchieben, die doch die felbftverftändliche Folge der Kriegsächtung
fein follte.

• Sie fordern daher:

Die Allgemeine und totale Abrüftung
und erfuchen ihre Regierungen aufs dringendfle, ihren Delegierten
zu der nächflen Abrüftungskonferenz formelle Weifungen zu geben,
alle fchon gemachten oder neu einlaufenden Abrüftungsvorfchlägc,
welchen Urfprungs fie auch fein mögen, auf ihre praktifche Ausführbarkeit

zu prüfen und die Maßnahmen zu treffen, die die rafche
Verwirklichung der Weltabrüftung fichern.

*

Diefe Kundgebung ift vorläufig unterzeichnet worden von Jane
Addams, Chicago; Dr. Robert Bofch, Stuttgart; Dr. Carel Capek,
Tfchechoflowakei; Profeffor Dr. Albert Einftein, Berlin; Dr. Jean
Fry, England; Profeffor Dr. Charles Gide, Frankreich; Dr. Kerftin
Heßeigren, Mitglied des Reichstages, Schweden; Betzy Kjelsberg,
Norwegen; Dr. Selma Lagerlöf, Schweden; Thomas Mann, Deutfchland;
Rofa Mayreder, Wien; Dr. Leonhard Ragaz, Schweiz; Profeffor
Bertrand Rußel, F. R. S., England; Marguerite de St. Prix, Frankreich;

Minifter Stauning, Dänemark; Senator André Strug, Polen;
Profeffor Dr. jur. Ruftem Vambéry, Ungarn; Dr. Stefan Zweig,
Oefterreich.

Zu diefen Namen feien noch befonders eine Reihe von englifchen
genannt: der Bifchof von Birmingham; Prof. Dr. A. S. Eddington,
der große Phyfiker und Aftronom; der Bifchof von Chichefter, Dr.
Joan Mary Fry, die bekannte Quäkerin; John Galsworthy, der
berühmte Schriftfteller; Viscounteß Gladftone, die Tochter Gladflones;
John W. Graham, der berühmte Quäker; Sir Oliver Lodge, der
weltbekannte Phyfiker; Profeffor Gilbert Murray, der weltbekannte
Philolog; Sir Walter Napier; Counteß of Oxford und Asquith; Ethel
Snowden, die Gattin des bekannten Minifters. Dazu kommen noch
viele andere, nicht weniger anfehnliche.

III.1)
Die I. F. F. F.") hat im Sommer 1929 in Prag einen Kongreß unter

dem Lofungswort „Kriegsächtung — was nun?" abgehalten. Im An-
fchluß daran wurde eine große internationale Aktion zugunften der
Abrüftung befchloffen. Es handelt fich darum, in allen Ländern, in
denen die Liga Sektionen befitzt, Unterfchriften zu fammeln für die

x) Diefer Appell ift zunächft an die Sektionen der Frauenliga gerichtet, ift aber
geeignet, allgemein über die geplante Aktion zu orientieren. D. Red.

-) Internationale Frauenliga für Frieden und Freiheit.
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Forderung der allgemeinen Abrüftung. Die Unterfchriften follen dann
der Abrüftungskonferenz des Völkerbundes überreicht werden.

In andern Ländern wird mit diefer Unterfchriftenfammlung eine
Geldfammlung verbunden; das Ergebnis der Sammlung dient zur
Deckung der Unkoften der gegenwärtigen Aktion, foil dazu helfen,

dem Abrüftungsgedanken im allgemeinen Verbreitung zu ver-
fchaffen. Unter anderm ift für den Herbft 1930 eine internationale
Abrüftungswoche geplant, bei der in allen Ländern in großen Ver-
fammlungen, in der Preffe, in den Schulen für die Abrüftung Propaganda

gemacht werden foil.
Wir in der Schweiz dürfen nicht ohne polizeiliche Bewilligung

Hausfammlungen veranftalten, und die polizeiliche Bewilligung zu
erhalten, wäre auf jeden Fall umfländlich, in vielen Fällen ausfichts-
los. Wir dürfen aber beim Sammeln der Unterfchriften wohl darauf
hinweifen, daß die ganze Aktion große Auslagen verurfacht (Druckfachen,

Porti, Reifekoften für Vortragende etc.), daß die
Friedensvorbereitung überhaupt auch Geldmittel erfordert, wenn freilich
kleinere als die Kriegsvorbereitungen, und daß auch ganz kleine
Beiträge, wenn fie von vielen Seiten zufammenftrömen, einen großen
Betrag ausmachen können. Gewiß muß es unfer Hauptanliegen fein,
eine möglichft große Zahl von Unterfchriften zufammenzubringen,
und darf die Bitte um finanzielle Unterftützung nie der Gewinnung
von Unterfchriften im Wege flehen. Aber, wo fich beides miteinander
verbinden läßt, find wir natürlich froh über jeden Beitrag. Was dem
Sammler an Geldbeiträgen übergeben wird, foil in der Lifte
eingetragen werden. Der Gefamtbetrag einer Lifte wird am beften auf das
Poftcheckkonto des Schweizerifchen Zweiges der I. F. F. F. III. 7715
Bern, einbezahlt mit dem Vermerk „Abrüftungspetition". Die Lifte
felbft mitfamt den Eintragungen der Geldbeiträge möge man an
meine Adreffe zurückfenden.

Wir denken uns, daß die eigentliche Sammelarbeit erft im
September beginnen kann; immerhin wollen einige unferer Mitglieder
gerade die Ferienzeit dazu benützen, um unter ihren Ferienbekannten

Propaganda für die Aktion zu machen. Wir möchten ihnen den
Zeitpunkt des Beginns gerne überlaffen, aber hoffen herzlich, daß fie
jetzt oder im September uns ihre Hilfe gewähren. Es kommt natürlich

fehr darauf an, daß eine möglichft große Zahl von Unterfchriften
erreicht werde. Wir find den Mitgliedern darum auch fehr dankbar,

wenn, falls fie felbft an ihrem Orte die Organifation der Sammlung

nicht an die Hand nehmen können, uns auf andere Freunde
aufmerkfam machen wollten, die geeignet und gewillt wären, die
Sache zu oiganifieren.

Die Präfidentin des Schweizerifchen Zweiges der Frauenliga:
Clara Ragaz,

(die gern alle weitere Auskunft erteilt).
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